
 

 
Gemeinderat Am Rainli 2 · Postfach Tel. +41 44 701 95 00 www.bonstetten.ch 
 8906 Bonstetten praesidiales@bonstetten.ch  
 

Einladung 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stimmberechtigten der Gemeinde Bonstetten werden zu einer ordentlichen 
 
 

Gemeindeversammlung 
 
am Dienstag, 5. Dezember 2017 um 20.00 Uhr 
 
in den Gemeindesaal, Am Rainli 4, eingeladen. 
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Bezüglich des Stimmrechts wird auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Politischen Rechte 
vom 1. September 2003 verwiesen. 
 
 
 
GESCHÄFTE 
 
 
Der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2017 werden folgende Anträge unterbreitet: 
 
 
1. Genehmigung des Budgets 2018 und Festsetzung des Steuerfusses. 
 
2. Genehmigung der Bauabrechnung sowie des Nachtragskredits von CHF 846'175.20 für den 

Neubau des Schulhauses Schachenmatten 4. 
. 
3. Genehmigung der Totalrevision der Statuten des Schulzweckverbandes Bezirk Affoltern. 
 
4. Genehmigung der Kommunalen Gebührenverordnung der Politischen Gemeinde Bonstetten 

vom 1. Januar 2018. 
 
 
 
Das bereinigte Stimmregister sowie die Rechnungen, Anträge und Akten liegen in der Gemeinde-
verwaltung zur Einsicht auf. Zusätzlich können Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde 
Bonstetten eingesehen und heruntergeladen werden (www.bonstetten.ch – Politik & Verwaltung / 
Gemeindeversammlungen). 
 
Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind dem Gemeinderat spätestens zehn Arbeitstage 
vor der Gemeindeversammlung einzureichen. 
 
Nicht stimmberechtigte Personen sind zum Besuch der Gemeindeversammlung eingeladen; für 
diese werden besondere Plätze bereitgehalten. 
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1. Antrag an die Gemeindeversammlung betreffend Genehmigung des Budgets 2018 der 
Politischen Gemeinde und Festsetzung des Steuerfusses 

 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung: 
 
1a. Das Budget 2018 der Politischen Gemeinde Bonstetten wie folgt festzulegen: 
 

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 27‘570‘500.00 
 Gesamtertrag CHF 27‘139‘700.00 
 Aufwandüberschuss CHF 430‘800.00 
 
Investitionsrechnung Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 6‘211‘000.00 
 Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 55‘000.00 
 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 6‘156'000.00 
 
 Ausgaben Finanzvermögen CHF  46‘000.00 
 Einnahmen Finanzvermögen CHF  3‘378‘000.00 
 Einnahmenüberschuss Finanzvermögen CHF 3‘332‘000.00 
 
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) CHF 12'569‘000.00 

1b. Den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 93% (unverändert) des einfachen Gemeinde-
steuerertrages festzusetzen. 
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a. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Bonstetten und ihre Entwicklung

Das Budget 2018 sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 430‘800.00 (Vorjahr CHF 773‘600.00)
vor. Die Einlagen in die W+E Reserven betragen im Budget 2018 CHF 528‘400.00 (Vorjahr 
CHF 507‘700.00). Die W+E Reserven werden mit der definitiven Einführung von HRM2 aufgelöst. 
Der Gemeinderat hat beschlossen die definitive Umstellung auf den 1. Januar 2019 vorzunehmen.

(Entwicklung Abschreibungen & W+E Reserven)

Die Erfolgsrechnung sieht bei einem Aufwand von CHF 27‘570‘500.00 (Vorjahr 
CHF 26‘954‘000.00) und einem Ertrag von CHF 27‘139‘700.00 (Vorjahr CHF 26‘180‘400.00) einen 
Aufwandüberschuss von CHF 430‘800.00 (Vorjahr CHF 773‘600.00) vor.
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(Gliederung Aufwand)

(Gliederung Ertrag)
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Der Gemeinderat hat für das Budget 2018 wieder verbindliche Budget-Richtlinien erlassen. Ziel 
des Gemeinderates ist es, Aufwandsteigerungen gegenüber der Rechnung 2016 nur in begründe-
ten Fällen zuzulassen. 

 
(Nettoaufwand nach Aufgabenbereich) 
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Die Steuererträge der Gemeinde Bonstetten werden im Wesentlichen durch Einkommens- und 
Vermögenssteuern (96.98 % / Vorjahr 97.95 %) generiert. Der Gemeinderat geht für das Jahr 2018 
davon aus, dass die Steuerkraft je Einwohner weiterhin stagnieren wird. Bei den Steuererträgen 
aus den Vorjahren rechnet der Gemeinderat mit 90 % der Einnahmen aus der Rechnung 2016. Bei 
den Grundstückgewinnsteuern wird mit Einnahmen in der Höhe von CHF 600‘000.00 gerechnet. 
Die Quellensteuern sind mit CHF 150‘000.00 im Budget 2018 eingestellt. 
 
 

 
(Struktur wesentlicher Gemeindesteuererträge) 
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Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen sieht Ausgaben von CHF 6‘211‘000.00 (Vorjahr 
CHF 3‘120‘000.00) und Einnahmen von CHF 55‘000.00 (Vorjahr CHF 75‘000.00) vor.

Veränderung der Investitionen im Verwaltungsvermögen gegenüber dem Budget 2017:

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG CHF + 3‘583‘000.00
2 BILDUNG CHF + 179‘000.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT CHF - 5‘000.00
5 SOZIALE SICHERHEIT CHF - 120‘000.00
6 VERKEHR CHF - 270‘000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG CHF - 256‘000.00

(Investitionsrechnung)

Die Investitionsrechnung Finanzvermögen sieht Ausgaben von CHF 46‘000.00 (Vorjahr CHF 0.00) 
und Einnahmen von CHF 3‘378‘000.00 (Vorjahr CHF 0.00) vor. Die Einnahmen resultieren aus der 
Übertragung der Parzellen 2933 und 2934 vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen.
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b. Stand der Aufgabenerfüllung 

Die Verwaltung ist in folgende Bereiche gegliedert: 
 

 Aufgaben Bereich Präsidiales: 
 Organisation der Gemeindeverwaltung und der Dienststellen 
 Personalwesen 
 Lehrlingswesen 
 Anlaufstelle für Behörden 
 Allgemeine Auskunft, Recht und Datensammlung (Archiv) 
 Wahlen und Abstimmungen  
 Bürgerrecht 
 Öffentlichkeitsarbeit 
 Kommunikationsstelle  
 Gemeindewebseite 
 Wirtschaftsförderung 
 Gemeindeführungsorgan 
 Redaktion KoBo 
 Kultur- und Vereinswesen 
 Gemeindeanlässe 

 
 Aufgaben Bereich Einwohnerdienste: 

 Einwohner- und Stimmregister 
 Bestattungsamt 
 Telefonzentrale 
 Ausweise/Reisedokumente 
 Melde- und Mutationswesen 
 Bestätigungen/Zeugnisse 
 AHV-Zweigstelle 
 Prämienverbilligung IPV (Nachmeldungen) 
 Hundewesen 
 Elternbriefe 
 Vorzeitige Stimmabgabe  
 Fundbüro 
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 Aufgaben Bereich Sicherheit und Gesundheit: 
 Polizeiwesen 
 Videoüberwachung 
 Bewilligungswesen 
 Waffenerwerbsscheine 
 Gastwirtschaftswesen 
 Marktwesen / Chilbi  
 Feuerwehr 
 Orts-Quartiermeister (QM) 
 Zivilschutz 
 Militär 
 Wirtschaftliche Landesversorgung 
 Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz 
 Verkehrspolizei (Verkehrssicherheit und Signalisationen) 
 Kranken- und Gesundheitspflege 
 Spitalwesen 
 Gesundheitsförderung 
 Suchtprävention 
 Friedhofwesen (ohne Liegenschaften) 
 Lebensmittelkontrolle 
 Altersfragen 
 Ambulante Krankenpflege (Spitex-Wesen) 
 Stationäre Pflegefinanzierung 

 
 Aufgaben Bereich Soziales: 

 Sozialdienst (wirtschaftliche und persönliche) 
 Alimentenbevorschussung 
 Asylwesen 
 KVG-Abrechnungen 
 Sekretariat Jugendkommission 
 Integration 
 Zusatzleistungen zur AHV/IV 
 Kinderkrippen (Subvention/Aufsicht) 

 
 Aufgaben Bereich Finanzen: 

 Finanzbuchhaltung (Politische Gemeinde, Sekundarschule, reformierte Kirche,  
ZV Feuerwehr Unteramt, StWEG Dorfschulhaus) 
 Liquiditätsbewirtschaftung 
 Erstellung des Budgets 
 Erstellung der Jahresrechnung 
 Finanzplanung 
 Finanzkontrolle 
 Lohnadministration 
 Gemeindekasse (Betreuung durch den Bereich Einwohnerdienste) 
 Abgaben- und Gebührenvollzug 
 Bewirtschaftung Verlustscheine 
 Versicherungswesen 
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 Aufgaben Bereich Steuern: 

 Veranlagung und Bezug der Staats- und Gemeindesteuern 
 Vorbereitung der Veranlagung und der Bezug der Grundsteuern 
 Quellensteuer 
 Erstellung der Steuerabrechnungen und Abrechnung mit dem Staat und den  
Gemeindegütern 
 Bewertung der Steuer- und Eigenmietwerte von Liegenschaften 
 Inventarisation bei Todesfällen 
 Steuererklärungsverfahren / Registerführung 
 Interkommunale Steuerausscheidungen 
 Führen des Liegenschaften- und Betriebsregisters (Sekundär-Pflichtige) 

 
 Aufgaben Bereich Betreibungskreis: 

Betreibungsamtliche Tätigkeiten 
 Durchführung von Schuldbetreibungen (inkl. Pfändung und Verwertung) 
 Erteilen von Auskünften aus dem Betreibungsregister 
 Vollzug von Retentionen und Arresten 
 Führen des Eigentumsvorbehaltsregisters 

Gemeindeammannamtliche Tätigkeiten 
 Beglaubigungen von Unterschriften, Handzeichen, Fotokopien 
 Amtliche Befunde  
 Zustellungen in zivilen und gerichtlichen Angelegenheiten 
 Gerichtliche angeordnete Zwangsvollstreckungen (Exmissionen, amtliche Verbote usw.) 
 Mitwirken bei Strafuntersuchungen (Hausdurchsuchungen, Entgegennahme von  
Strafanzeigen usw.) 
 Freiwillige öffentliche Versteigerungen 
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 Aufgaben Bereich Tiefbau und Umweltschutz: 
 Wasserversorgung 
 Siedlungsentwässerung / Abwasserbeseitigung 
 Gewässer (öffentliche Gewässer) 
 Hochwasserschutz 
 Strassen (Planung, Bau und Unterhalt) 
 Verkehr  
 Werkdienst (Winterdienst, Pflege öffentliche Anlagen) 
 Energie (öffentliche Beleuchtung) 
 Abfallbeseitigung (z.Zt. RV Sicherheit) 
 Wohnhygiene (Unterhalt) 
 Allgemeiner Umweltschutz (Luft, Wasser, Boden) 
 Forst- und Landwirtschaft 
 Feuerbrand- und Neophyten-Bekämpfung 
 Jagd und Fischerei / Veterinärwesen 
 Flur-, Wald- und Wanderwege 
 Kabelnetz 
 öffentlicher Verkehr (z.Zt. RV Gesundheit) 
 Busbetrieb 
 Bahnen 
 Post und Telekommunikation 

 
 Aufgaben Bereich Hochbau: 

 Raum- und Ortsplanung (Richt-, Orts- und Quartierplanung) 
 Baupolizei 
 Vermessungswesen 
 Feuerpolizei/Brandschutz 
 Baulicher Zivilschutz 
 Heimat- und Ortsbildschutz 
 Natur- und Landschaftsschutz (Vernetzungsprojekte) 
 Fluglärm 
 BfU (Beratungsstelle für Unfallverhütung) 
 Grundeigentümerregister und Wohnungen 
 Energie (Versorgung und Planung) 
 Gebäudeversicherung 

 
 Aufgaben Bereich Liegenschaften: 

 Verwaltung sämtlicher Gemeindeliegenschaften im Finanz- und Verwaltungsvermögen  
der Einheitsgemeinde 
 Sicherstellung des Betriebs und Unterhalts der Sportzentrum Schachen 
 Reservationen und Administration der Mietlokalitäten 
 Liegenschaftenverkäufe und –käufe 
 Projektbegleitungen (Umbau und Sanierungen) 
 Hausdienste (Hauswartungen und Reinigung) 
 Schlüsselverwaltung 
 Interne Materialbewirtschaftung 
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 Aufgaben Bereich Bildung 
 Regelunterricht 
 Integrierte und externe Sonderschulung 
 Schulsozialarbeit 
 Tagesstrukturen 
 Bibliothek 
 Schulentwicklung 
 Schülerinnen- und Schüleradministration 
 Personalführung und -administration 
 Budget/Rechnung 
 Öffentlichkeitsarbeit 

 
Eine Vielzahl von Aufgaben wird jedoch im Verbund gelöst: 
 
I. Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB) 

Gruppenwasserversorgung Amt Gesellschaftsvertrag Wasserwerk 
Musikschule Knonaueramt Leistungsvertrag Musikschulung 
Spitexverein Knonaueramt Leistungsvertrag ambulante Krankenpflege 
STWEG Dorfschulhaus Stockwerkeigentümergemeinschaft Liegenschaften FV 

 
II. Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) 

DILECA Interkommunale Anstalt Feuerpolizei / Abfallbeseitigung 
Feuerwehr Unteramt Zweckverband Feuerwehr 
KESB Bezirk Affoltern Interkommunale Anstalt KESB 
Kläranlage Birmensdorf Zweckverband Abwasserbeseitigung 
Schulzweckverband Bezirk Affoltern Zweckverband Sonderschulung 
Sicherheitszweckverband Albis Zweckverband Zivilschutz 
Sozialdienst Bezirk Affoltern Interkommunale Anstalt Asylwesen 
Sozialdienst Unteramt Interkommunale Anstalt Wirtschaftliche Hilfe /  

 Zusatzleistungen 
Spital Affoltern Zweckverband Spital / stationäre  
   Krankenpflege 
Zürcher Planungsgr. Knonaueramt (ZPK) Zweckverband Raumordnung 

 
III. Öffentlich-rechtliche Verträge 

Bezirkszivilstandsamt Affoltern Zusammenarbeitsvertrag Zivilstandsamt 
Contact Zusammenarbeitsvertrag Jugendberatung 
Jugend- und Familienberatung gesetzl. Auftrag aus JHG Kinder- und Jugendbetreuung 
KAPO Zürich gesetzl. Auftrag Gemeindepolizeiliche 
   Aufgaben seit 01.01.2015 
Kehrichtverbrennungsanlage Limmattal, Anschlussvertrag über DILECA Abfallbeseitigung 
Dietikon 
Regionalbibliothek Affoltern a.A. Zusammenarbeitsvertrag Bibliothek 
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) gesetzl. Auftrag Öffentlicher Verkehr 
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c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres 

Abweichungen > CHF +/- 50‘000.00 
 
0220 Allgemeine Dienste, übrige CHF - 57‘600.00 
Tiefere Personalkosten als im Vorjahr sowie Wegfall der Kosten für die Erstellung des neue CI/CD. 
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige CHF 83‘300.00 
Leicht höhere Personalkosten, leicht höhere Unterhaltskosten, höhere interne Verrechnungen von Dienst-
leistungen (vorwiegend durch den Bereich Werke) sowie Reduktion der Entschädigung für die Bewirtschaf-
tung des Sportzentrums Schachen. 
2120 Primarstufe CHF 74‘000.00 
Höhere Weiterbildungskosten für Lehrer, höhere Kosten für Schulmaterial sowie Kosten für mehr Klassen-
lager. 
2170 Schulliegenschaften CHF - 211‘000.00 
Die externen Mietkosten werden neu direkt auf die entsprechenden Funktionen verbucht. 
2180 Tagesbetreuung CHF - 92‘200.00 
Tiefere Personalkosten als im Vorjahr. 
2192 Tagesbetreuung - Küche CHF 89‘200.00 
Tiefere Einnahmen durch Wegfall Essenslieferung an Primarschule Wettswil a.A. 
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime CHF 185‘700.00 
Kostenzuwachs bei den durch die Gemeinde zu finanzierenden Pflegekosten. 
4210 Ambulante Krankenpflege CHF 145‘000.00 
Steigendes Restdefizit beim Verein Spitex Knonaueramt. 
5220 Ergänzungsleistungen IV CHF 69‘800.00 
Kostenzuwachs bei den Ergänzungsleistungen zur IV. 
5790 Fürsorge, Übriges CHF - 119‘600.00 
Tiefere Kosten durch Wechsel zur IKA Sozialdienst Unteramt 
9100 Allgemeine Gemeindesteuern CHF 509‘400.00 
Stagnierende Einnahmen Rechnungsjahr sowie tiefere Einnahmen frühere Jahre. 
9300 Finanzausgleich CHF - 937‘500.00 
Höherer Ressourcenausgleich gemäss Berechnungen vom Gemeindeamt. 
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens CHF - 55‘900.00 
Interne Verzinsung ab 01.01.2018 zu -0.295 % (Vorjahr 0.328 %). 

 
d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss 

Bei anhaltend tiefen Werten für Teuerung und Wirtschaftswachstum kann nur mit geringen Ertrags-
steigerungen gerechnet werden; vor allem steigende Bevölkerungszahlen führen zu einer Verbes-
serung. Ausserdem rechnet die Schule mit leicht tieferen Aufwendungen im Budget 2018. Dem 
stehen höhere Aufwendungen in verschiedenen Bereichen (Polizei, Ambulante Krankenpflege, 
Leistungsüberprüfung Kanton etc.) gegenüber. Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steu-
erfuss ein Ertragsüberschuss von über CHF 1‘000‘000.00. Das Eigenkapital steigt auf 
CHF 34‘000’000.00 an. Die Zunahme setzt sich wie folgt zusammen: Anstieg durch kumulierte 
Ergebnisse (+ CHF 3‘000‘000.00.) und Einlagen in die Reserven (+ CHF 1‘000‘000.00.). Über die 
ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei CHF 13‘000‘000.00, womit die vergleichs-
weise unterdurchschnittlichen Investitionen von CHF 11‘000‘000.00 zu 119 % selber finanziert 
werden können. So wird die Nettoschuld um CHF 2‘000‘000.00 reduziert. Sie beträgt am Ende der 
Planung noch CHF 3‘000‘000.00, was einer unterdurchschnittlichen Substanz entspricht. Die Ziel-
setzung des vollständigen Abbaus bleibt verfehlt. 
 
Im aktuellen Finanzplan werden die Ziele mehrheitlich erreicht. Der vollständige Abbau der Netto-
schuld gelingt jedoch (noch) nicht. Um dieses Ziel zu erreichen, sind Verbesserungen von insge-
samt CHF 3000‘000.00 nötig. Dies entspricht einer jährlichen Verbesserung im Umfang von rund 
vier Steuerprozenten. Allenfalls lassen sich Investitionen streichen bzw. verschieben oder die Auf-
wendungen in der Erfolgsrechnung senken. Entscheidend für die ansprechende Perspektive ist, 
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dass weiterhin ein striktes Kostenmanagement angewendet wird, um die vergleichsweise tiefen 
Aufwendungen beizubehalten. Das Erreichen der prognostizierten Bevölkerungs- und Ertragsprog-
nose ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Die Umsetzung des Investitionsprogramms verlangt auch 
bei vergleichsweise geringem Volumen nach einer bewussten Priorisierung. Für Grossprojekte, 
wie es in der Investitionsplanung ab 2022 und später angezeigt wird, ist in der aktuellen Finanzlage 
nur wenig Spielraum vorhanden. 
 

 
Gegenüber der letztjährigen Planung haben sich die Aussichten in der Erfolgsrechnung verbessert. 
Höhere Bevölkerungszahlen und Einsparungen im Budget 2018 sind dafür verantwortlich. 
 

 
Das Investitionsvolumen ist über CHF 3‘000‘000.00 höher als in der Planung vor Jahresfrist. Des-
halb resultiert vorübergehend eine höhere Nettoschuld als im Vorjahresplan. 
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In der Finanzplanung wird seit 2016 von einem stabilen Gesamtsteuerfuss bei 110 % ausgegan-
gen. 
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2. Antrag an die Gemeindeversammlung betreffend Genehmigung der Bauabrechnung so-
wie des Nachtragskredits für den Neubau des Schulhauses Schachenmatten 4 

 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Beschlussfassung:  
 
1. Genehmigung der Bauabrechnung für den Neubau des Schulhauses Schachenmatten 4 
2 Genehmigung des Nachtragskredits von CHF 846‘175.20 
 
 
Weisung 
 

 
Das Wichtigste in Kürze 

 
An der Urnenabstimmung vom 9. Juni 2013 hat der Souverän dem Baukredit von CHF 
9‘959‘400.00 für den Bau des Schulhauses Schachenmatten 4 zugestimmt. Während der Bau- und 
Abschlussphase sind diverse Komplikationen aufgetreten. Der Bau konnte aber termingerecht im 
August 2015 in Betrieb genommen werden. Das neue Schulhaus Schachenmatten 4 kann aus 
pädagogischer Sicht als wertvoller und gelungener Bau bezeichnet werden. 
 
Mit etwas Verspätung liegt nun die Bauabrechnung zur Genehmigung vor. Diese beinhaltet einen 
Nachtragskredit von CHF 846‘175.20. Während in der Wettbewerbsphase alles rund lief, tauchten 
in der Bau- und Abschlusszeit verschiedene Probleme auf, die den Bau verteuerten und die Vor-
lage der Bauabrechnung verzögerten. Trotz dieser Schwierigkeiten konnte der Bau mit weniger als 
10 % Mehrkosten abgeschlossen werden. 
 
Auf alles, was nicht unbedingt nötig war, wurde verzichtet. Auch Zusatzbestellungen wurden nur 
zurückhaltend getätigt. Die Summe der Einsparungen ist deshalb deutlich höher als die der Mehr-
bestellungen. Ausserdem mussten während der Bauphase drei Schadenfälle bewältigt werden. 
Diese generierten hohe finanzielle und personelle Ressourcen. Ein grosser Teil dieser Kosten 
konnte durch Versicherungsleistungen abgedeckt werden. Trotzdem ist ein Restbetrag im Nach-
tragskredit enthalten. 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten der Bauabrechnung für den Neubau des 
Schulhauses Schachenmatten 4 sowie dem Nachtragskredit von CHF 846‘175.20 zuzustimmen. 
 
 
 
A u s g a n g s l a g e 
 
An der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2011 wurde der Planungskredit für den Neubau 
des Schulhauses 4 im Betrag von CHF 1'200'000.00 genehmigt. Der Planungskredit wurde an der 
Gemeindeversammlung vom 10. Juni 2014 mit einer Kostenunterschreitung von CHF 80‘000.00 
abgerechnet. 
 
Anschliessend wurde das ausgearbeitete Projekt an der Urnenabstimmung vom 9. Juni 2013 mit 
einem Baukredit von CHF 9‘959‘400.00 gutgeheissen. Während der Bau- und Abschlussphase 
sind diverse Komplikationen aufgetreten (Personalwechsel, Schadenfälle, Mängel etc.). Der Bau 
konnte aber termingerecht im August 2015 in Betrieb genommen werden. Das neue Schulhaus 4 
kann aus pädagogischer Sicht als wertvoller und gelungener Bau bezeichnet werden. Nun liegt die 
Bauabrechnung für die Genehmigung durch den Souverän zur Abstimmung vor. 
 
 
  

Bonstetten_Versammlung_Dez-2017.indd   22 02.11.17   16:20



23

A. Bauabrechnung 
 
Nachstehend legt der Gemeinderat die Bauabrechnung und die Begründungen zu den Kostenab-
weichungen vor: 
 
Genehmigter Baukredit CHF 9'959'400.00 
Bauabrechnung CHF 10‘805‘575.20 
   
Kreditüberschreitung CHF 846‘175.20 
   
Mehr-/Minderkostenbegründung   
Vergabemisserfolge CHF 474‘533.55 
Vergabeerfolge CHF -484‘584.85 
Minderausmass CHF -572'259.95 
Zusatzbestellungen Bauherrschaft CHF 97'929.45 
Einsparungen Bauherrschaft CHF -429‘255.30 
Auflagen Behörden CHF 583‘405.70 
Unvorhergesehenes, Ungenauigkeiten und Planungsfehler CHF 1‘420‘164.60 
Rückerstattungen CHF -262‘510.80 
Unbegründetes CHF 18'752.80 
   
Total Mehr-/Minderkosten CHF 846‘175.20 

 
In dieser Kostenüberschreitung ist die Minusteuerung gemäss Zürcher Wohnbauindex von 
CHF 46‘146.00 berücksichtigt. 
 
 
B. Begründungen zu den Mehr-/Minderkosten 
 
Vergabemisserfolge 
BKP211.0 Baumeisterarbeiten CHF 119'000.00 
BKP214.4 Äussere Bekleidung, Gesimse, Treppen CHF 291'410.00 
BKP217.0 Innere Verputzarbeiten CHF 18‘781.55 
BKP221.5 Aussentüren, Tore aus Holz CHF 2'565.00 
BKP225.4 Brandschutzbekleidungen CHF 29.20 
BKP241 Zulieferung Energieträger, Lagerung CHF 36'835.00 
BKP282.4 Wandbeläge, Plattenarbeiten CHF 4'035.00 
BKP287 Baureinigung CHF 1‘877.80 

 
Total CHF 474‘533.55 

 
Für diese Kostenüberschreitungen sind hauptsächlich zwei grosse Differenzen zur Annahme im 
Kostenvoranschlag (KV) verantwortlich: 
 Baumeisterarbeiten 
 Da die ursprüngliche Version zu instabil war, mussten die Holzschiebeläden nachgebessert 

werden. Die aufwendigere Konstruktion fiel teurer aus als erwartet. 
 
 
  

Bonstetten_Versammlung_Dez-2017.indd   23 02.11.17   16:20



24

Vergabeerfolge 
BKP096.1 Geologe, Geotechniker CHF -11'359.75 
BKP101 Bestandesaufnahmen CHF -1'944.00 
BKP104 Rundung Rissprotokolle CHF -0.50 
BKP136 Kosten für Energie und Wasser CHF -9‘485.75 
BKP138 Sortierung Bauabfälle CHF -3'463.60 
BKP221.0 Fenster aus Holz CHF -6'047.00 
BKP224.1 Plastische und elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) CHF -118'639.00 
BKP230 Elektoranlagen CHF -49'442.00 
BKP240 Heizungsanlagen CHF -47'984.00 
BKP244 Lüftungsanlagen CHF -158'740.00 
BKP251 Allgemeine Sanitärapparate CHF -41'700.00 
BKP261 Aufzüge CHF -10'093.15 
BKP283.2 Deckenbekleidung aus Gips CHF -5'386.05 
BKP285 Innere Oberflächenbehandlung CHF -13‘946.80 
BKP289 Kanalisationsspülung CHF -1'596.40 
BKP521.0 Muster CHF -4'756.85 
 
Total CHF -484‘584.85 

 
Günstiger, als im KV angenommen, konnten einige Arbeiten vergeben werden. Grössere Minus-
abweichungen traten zudem bei den BKP Flachdächer, Elektroanlagen und Heizungsanlagen ein. 
Da auf eine kontrollierte Lüftung verzichtet wurde, konnte auch bei der Lüftungsanlage massiv 
eingespart werden. Bei den Sanitärapparaten wurden günstigere Produkte ausgewählt. 
 
 
Minderausmass 
BKP201 Baugrubenaushub: Minderausmass/Optimierung  
all. Baugrubenaushub CHF -34'904.00 
BKP201 Baugrubenaushub: Minderausmass Kugelfang CHF -25'118.00 
BKP201 Baugrubenaushub: Minderausmass Altlasten CHF -351'660.95 
BKP253 Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate: nicht ausgeführt CHF -7'600.00 
BKP272.1 Metallbaufertigteile: nicht ausgeführt CHF -2'700.00 
BKP296 Geometer: Leistung beim Baumeister enthalten CHF -7'423.90 
BKP496.5 Landschaftsarchitekt: nicht MWST-pflichtig CHF -10'623.80 
BKP512.6 Medien: Differenz zu Annahme im KV CHF -10'800.00 
BKP524 Vervielfältigungen, Plankopien: Differenz zu Annahme im KV CHF -8‘999.55 
BKP534 Spezielle Versicherungen: Differenz zu Annahme im KV CHF -9'573.75 
BKP561 Bewachung durch Dritte: wurde durch Bauleitung erbracht CHF -19'800.00 
BKP68 Reserve für Unvorhergesehenes: nicht gebraucht CHF -83'056.00 
 
Total CHF -572‘259.95 

 
Die markanteste Position in dieser Gruppierung beinhaltet Minderausgaben bei der Sanierung des 
alten Schiessstandes, welcher einst auf dem Baugrundstück stand. Der günstigere Abbau des al-
ten Kugelfangs sowie die marginale Entsorgung des belasteten Erdreichs als Sondermüll, trugen 
zu diesem positiven Ergebnis bei. Ausserdem konnten Einsparungen durch unbenötigte Reserven 
und grössere Differenzen zur Annahme im KV in den Bereichen Versicherungen, Plankopien, Me-
dien und Bewachungskosten erzielt werden. 
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Zusatzbestellungen Bauherrschaft 
BKP230 Elektroanlagen: div. Projektänderungen (Elektroinstallationen) CHF 20'254.95 
BKP230: Multimediaanlage CHF 2'340.00 
BKP421 Gärtnerarbeiten: Baumpflege/Wurzelschutz, Ballfangzaun Proviso-
rium CHF 16'927.50 
BKP421(291,496.5,524) Gärtnerarbeiten: Änderung Veloparkiersystem CHF 23'048.00 
BKP973(230,285.1,291,421,524) Möblierung: fehlende Ausstattung  
(Container) (KVM55) CHF 15'809.00 
BKP973 Möblierung: Zusätzliche Möblierung CHF 19'550.00 
 
Total CHF 97'929.45 

 
Die Mehrkosten bei der Position Zusatzbestellungen Bauherrschaft basieren grösstenteils auf der 
fehlenden oder ungenügenden Berechnung für die Ausstattungen wie Möblierung, Elektroinstalla-
tionen, Geräte, Container usw. Ausserdem musste eine Ersatzbeschaffung für ein Veloparkiersys-
tem getätigt werden. Das ersatzbeschaffte System gewährleistet nun einen kindergerechten Um-
gang. 
 
 
Einsparungen Bauherrschaft 
BKP273.0 Innentüren aus Holz: Optimierung CHF -29‘757.55 
BKP273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten: Optimierung Oberflächen CHF -252‘551.25 
BKP276 Innere Abschlüsse: Optimierung Produktewahl CHF -29‘496.10 
BKP277.2 Elementwände: einfachere Ausführung CHF -17'750.10 
BKP281.0 Unterlagsböden: Einbaustärke optimiert CHF -40'646.20 
BKP281.1 Fugenlose Bodenbeläge: einfachere Ausführung (Imprägnierung) CHF -5'930.50 
BKP283.2 Deckenbekleidung aus Gips: Verzicht Akustikdecken CHF -17'841.00 
BKP285.1 Innere Malerarbeiten:  Reduktion/Optimierung CHF -13'625.00 
BKP566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung: weniger Aufwendungen CHF -11'349.05 
BKP568 Baureklame: Leistung gestrichen CHF -3'700.00 
BKP973 Möblierung: Minderbestellung in der Ausführung CHF -6‘608.55 
 
Total CHF -429‘255.30 

 
Dank grossen Anstrengungen und dem dauerhaften Fokus auf Optimierungs- und Einsparpotential 
ist es in einigen Bereichen gelungen, Kosten zu senken. Auf manches wurde verzichtet, anderes 
wurde in einer einfacheren Ausführung bestellt. Eine namhafte Summe konnte durch die Wahl 
einer günstigeren Oberflächenbeschichtung der Einbauschränke und Wandverkleidungen einge-
spart werden. 
 
 
Auflagen der Behörden 
BKP211.0 Baumeisterarbeiten: Retensionsanlage, Auflage Gemeinde CHF 97'578.00 
BKP224.1 Flachdächer: zusätzliche Sekuraten, Absturzsicherung  CHF 8'623.00 
BKP224.1 Flachdächer: Mehraufwendungen Ausführung, Absturzsicherung CHF 22'558.00 
BKP230 Elektroanlagen: Brandmeldeanlage, Auflage Feuerpolizei CHF 41'127.00 
BKP244 Lüftungsanlagen: Lüftung Individualzonen, Auflage Feuerpolizei CHF 43'470.00 
BKP244(291,68) Lüftungsanlagen: wegen Fensteranpassung Feuerpolizei CHF 80'805.00 
BKP244(211.0,291) Lüftungsanlagen: Brandschutz Auflage Feuerpolizei CHF 10'992.00 
BKP271 Verputzarbeiten: zusätzliche Arbeiten, Brandschutz Auflage Feu-
erpolizei CHF 53'473.00 
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BKP273.38(291,524) Schreinerarbeiten: Brandschutztüren Auflage Feuer-
polizei CHF 8'733.00 
BKP273.0(230) Innentüren aus Holz: zusätzliche Brandschutztüren, Feuer-
polizei CHF 67'837.00 
BKP293 Elektroingenieur. Mehraufwendungen Brandmeldeanlage, Feuer-
polizei CHF 5'976.00 
BKP421 Gärtnerarbeiten: Retensionsanlage, Auflage Gemeinde CHF 70'541.70 
BKP421(211.,291) Gärtnerarbeiten: Retensionsanlage, Auflage Gemeinde CHF 71'692.00 
 
Total CHF 583‘405.70 

 
Die Mehrkosten resultieren aus zwei gesetzlichen Auflagen: 
 Um den Bauauflagen gerecht zu werden, musste eine Retentionsanlage realisiert werden, 

welche abfliessendes Regenwasser sammelt. 
 Damit der Bau abgenommen werden konnte, mussten diverse Auflagen der Feuerpolizei im 

Bereich Sicherheit erfüllt werden. Dabei handelte es sich um eine zusätzliche Brandmeldean-
lage, Lüftungsanlagen, Brandschutztüren, usw. 

 
 
Unvorhergesehenes, Ungenauigkeiten und Planungsfehler 
BKP055 Sanitärleitungen: kein Budget im KV CHF 194.40 
BKP081 Asbestsanierung: Ausbuchung aus Baukredit CHF 1'018.00 
BKP211 Baumeisterarbeiten: Aufwand Schadenfall Nagelanker CHF 24‘637.90 
BKP211.0 Baumeisterarbeiten: zusätzliche Kranfundamente auf Grund Geo-
logie CHF 24'787.00 
BKP211.0 Baumeisterarbeiten: Regiearbeiten CHF 127'621.00 
BKP211.0 Baumeisterarbeiten: Wechsel Anschlussarmierung auf Winkel 
(Statik) CHF 250'000.00 
BKP211.0 Baumeisterarbeiten: Mehraufwendungen Umgebung CHF 40'473.00 
BKP211.0 Baumeisterarbeiten: Anpassung Wandscheibe Hubtisch (Pro-
duktewahl) CHF 2'802.00 
BKP211.0 Baumeisterarbeiten: Anpassung Farbton Beton, Anteil Architekt CHF 6'366.00 
BKP211.0 Baumeisterarbeiten: Mehrkosten Stahlplatten in Holzstützen CHF 10'500.00 
BKP211.0(291,524) Baustelleneinrichtung: Aufrauhen Beton CHF 3'258.00 
BKP211.0 Baustelleneinrichtung: Anpassung Farbton Beton (Hälfte vom Ar-
chitekt bezahlt) CHF 12'064.00 
BKP214.4 Äussere Bekleidung, Gesimse, Treppen: Regiearbeiten CHF 20'227.00 
BKP214.4 Äussere Bekleidung, Gesimse, Treppen: Mehraufwendungen 
Schiebeelemente CHF 40'000.00 
BKP214.4 Äussere Bekleidung, Gesimse, Treppen: Verguss Fassadenele-
mente CHF 8'557.00 
BKP214.4 Äussere Bekleidung, Gesimse, Treppen: Alu-Winkel im Fenster CHF 14'642.00 
BKP214.4 Äussere Bekleidung, Gesimse, Treppen: Mehraufwendungen in 
Ausführung CHF 24‘757.20 
BKP118 Umzüge: Zusätzlicher Aufwand Schaden UG -1.14 CHF 1‘122.65 
BKP221.0 Fenster aus Holz: Regiearbeiten CHF 1‘525.50 
BKP221.0(291,524) Fenster aus Holz: Fenster Innenhof vergessen CHF 7‘494.00 
BKP221.5 Aussentüren, Tore aus Holz: Anpassung Türgriffe für Kinder CHF 2'005.30 
BKP224.1 Flachdach: Änderung Belagsaufbau Durchgang (Dämmstärke) CHF 45'054.00 
BKP224.1 Falchdach: Regiearbeit CHF 54'495.00 
BKP224.1 Flachdach: Zusätzlicher Dachausstieg CHF 10'444.00 
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BKP225.1 Fugendichtungen: im KV in den einzelnen Bodenaufbauten ent-
halten CHF 16'068.55 
BKP227 Äussere Oberflächenbehandlung: Schadenfall UG -1.14 CHF 12'808.40 
BKP230 Elektroanlagen: div. Projektänderungen (Pausengong, Beleuchtung) CHF 29'695.90 
BKP230(291,524) Übergangsposition: Motor Schiebeläden nicht geplant CHF 1'479.00 
BKP232 Starkstrominstallationen: Regieauftrag CHF 4'791.75 
BKP240 Heizungsanlagen: Regiearbeiten CHF 306.15 
BKP240 Heizungsanlagen: Mehraufwendungen Ausführung CHF 8'384.00 
BKP243 Wärmeverteilung: Zusatzaufwand Schaden UG -1.14 CHF 4'758.50 
BKP244 Lüftungsanlagen: Mehrleistungen CHF 2'851.90 
BKP251 Allgemeine Sanitärapparate: Regiearbeit CHF 6'022.00 
BKP261 Aufzüge: Schliessanlage Lift vergessen CHF 4'365.00 
BKP271.1 Spezielle Gipserarbeiten: Regiearbeit CHF 3'434.35 
BKP272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten: Mehraufwändungen Infrastruktur 
Decke MZR CHF 12'416.00 
BKP274 Innere Spezialverglasung: nicht im KV enthalten CHF 7'393.05 
BKP275 Schliessanlagen: Präzisierung Schliessung in Ausführung CHF 23'016.00 
BKP275 Schliessanlagen: Regiearbeiten CHF 1'336.60 
BKP276.0(273.3,291,524) Verdunkelungseinrichtungen: nicht vorgesehen CHF 15‘630.00 
BKP281.1 Fugenlose Bodenbeläge: Bodenbeschichtung WC (Hygiene-
gründe) CHF 20'582.00 
BKP281.2 Bodenbeläge aus Kunststoff: nicht im KV enthalten CHF 3'260.55 
BKP282.4 Wandbeläge, Plattenarbeiten: Regiearbeit CHF 371.65 
BKP282.4 Wandbeläge, Plattenarbeiten: Wandplättli WC (Hygienegründe) CHF 18'000.00 
BKP283.4 Deckenbekleidungen Holz: Zusatzaufwand Schaden UG -1.14 CHF 939.60 
BKP285.1 Innere Malerarbeiten: Regiearbeit CHF 16'218.65 
BKP285.1 Innere Malerarbeiten: Mehraufwendungen Schäden CHF 16'291.90 
BKP291 Architekt, Bauleitung: Mehraufwendungen Schäden CHF 36'256.20 
BKP292 Bauingenieur: Mehraufwendungen Schadenfall Nagelbohrung CHF 5'012.00 
BKP292 Bauingenieur: Leistungen Holzbau und Betonelemente im Vertrag 
vergessen CHF 35'861.00 
BKP292 Bauingenieur: Honorar Holzbauer, Holzläden nachbessern CHF 20'680.00 
BKP293 Elektroingenieur: Mehraufwendungen Integrale Test CHF 8'067.90 
BKP296.3 Bauphysiker: Mehraufwendungen gegenüber KV CHF 13'996.60 
BKP306 Provisorien: fehlende Präzisierung im KV CHF 56'655.00 
BKP421 Gärtnerarbeiten: Perimetererweiterung CHF 30'240.00 
BKP463 Oberbau: Mehraufwendungen Gussasphalt CHF 9'126.00 
BKP511 Bewilligung Baugespann: Ausbuchung aus Planungskredit CHF 16'621.85 
BKP512.0 Kanalisationsleitungen: Differenz zu Annahme im KV CHF 6'722.85 
BKP512.1 Elektrizität: Differenz zu Annahme im KV CHF 12'498.40 
BKP512.4 Wasser: Differenz zu Annahme im KV CHF 31'574.95 
BKP521 Muster, Materialprüfung: zusätzliche Muster Schiebeläden (KVM46) CHF 16'506.00 
BKP522 Modelle: kein KV vorhanden CHF 5'009.20 
BKP551 Bauherrenleistung: Mehraufwendungen Schadenfälle CHF 64'651.90 
BKP588 Transporte, Umzüge: zusätzliche Leistungen wegen Schadenfall CHF 7'857.30 
BKPDiv. Übertrag Planungskredit: Unklare Abtrennung CHF 78'361.00 
 
Total CHF 1'420'164.60 
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Der Löwenanteil der Mehrkosten entstand aufgrund von Fehlplanungen. Einiges ging in der Pla-
nung und Ausschreibung vergessen und wurde nicht oder untauglich für ein Schulhaus und Kinder 
geplant. Die Korrekturen von fehlerhaften technischen und unpraktikablen Details zogen eine 
Menge Mehraufwendungen nach sich. Die Folgen der drei Schadenfälle führten ebenfalls zu Kos-
tenüberschreitungen. Wegen der unklaren Abgrenzung belastet auch die Kreditunterschreitung 
aus dem Planungskredit diese Abrechnung mit einem erheblichen Betrag. 
 
 
Rückerstattungen 
BKP290 Architekt, Bauleitung: Rückvergütung Schäden Architekt, Bauleitung CHF -39'262.60 
BKP511 Bauherrenleistung: Versicherungszahlungen Schäden CHF -223‘248.20 
   
Total CHF -262‘510.80 
 
Die Rückerstattungen resultieren aus den Versicherungszahlungen der drei markanten Schaden-
fälle, welche sich während dem Bau ereigneten. Ferner konnten auch Ansprüche gegenüber dem 
Architekten und der Bauleitung für Fehlplanungen und kleinere Schadenfälle geltend gemacht wer-
den. Diese wurden für nachweisbares Verschulden in die Pflicht genommen und mussten teilweise 
für die von ihnen verursachten Zusatzkosten aufkommen. 
 
 
Unbegründetes 
BKP211 Baumeisterarbeiten CHF 9'891.50 
BKP521 Allgemeine Sanitärapparate CHF 5'083.55 
BKP272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten CHF 907.95 
BKP292 Bauingenieur CHF 2'701.45 
BKP294 HL-Ingenieur CHF -1.20 
BKP295 Sanitäringenieur CHF 169.55 
 
Total CHF 18‘752.80 

 
Aufgrund der komplexen und langwierigen Bau- und Abschlussphase sind einige Zahlen in den 
Arbeitsgattungen Baumeister, Bauingenieur und den allgemeinen Sanitärapparaten nicht mehr 
nachvollziehbar. Deshalb werden diese Beträge in dieser Bauabrechnung zusammengefasst aus-
gewiesen. 
 
 
C. Nachtragskredit 
 
Die Abrechnung hinsichtlich dem Nachtragskredit wurde durch den Gemeinderat erstellt. Gegen-
über dem genehmigten Baukredit wurden die Ausgaben um CHF 846‘175.20 (inkl. Teuerung) über-
schritten. 
 
 
D. Lehren aus der Abwicklung des Bauprojekts 
 
Der Gemeinderat wird aus der nicht optimalen Abwicklung des Neubauprojektes für künftige Bau-
ten der Gemeinde folgende Lehren ziehen: 
 
 Es sind verwaltungsintern und behördenseitig hinreichend Ressourcen bereitzustellen, um Ar-

chitekten, Generalunternehmer sowie Projekt- und Baufachleute zu begleiten resp. zu über-
wachen; 
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 Künftige Projekte sind mit einem internen Kontrollsystem (IKS) so zu führen, dass personelle 
Wechsel und Ausfälle ohne gravierende Folgen für den Projekterfolg bleiben (alle Unterlagen 
sind so zu dokumentieren und abzulegen, dass Dritte jederzeit übernehmen können); 

 
 Im Projektablauf sind künftig in zeitlicher und finanzieller Hinsicht sogenannte „Wegmarken“ 

zu definieren. Deren Erreichung ist von der auftraggebenden Behörde zu kontrollieren und 
Korrekturmassnahmen sind zeitnah zu beschliessen;  

 
 Bei der Vergabe von Aufträgen sind den Aspekten: Gewährleistung Versicherungsdeckung 

(Garantierückbehalt), Teuerung und Intensivierung für zeitgerechte und qualitativ einwandfreie 
Lieferung hinreichend Rechnung zu tragen. 

 
Der Gemeinderat beabsichtigt, nach Gewährung des Nachtragskredits für den Bau des Schul-
hauses 4, einen Leitfaden für die Projektabwicklung zu erarbeiten. 
 
 
E. Abstimmungsverfahren 
 
Gemäss Art. 16 der Gemeindeordnung ist für die Genehmigung von Abrechnungen von Baupro-
jekten, die von den Stimmberechtigten an der Urne oder an der Gemeindeversammlung beschlos-
sen worden sind, die Gemeindeversammlung zuständig. Ebenfalls in diese Zuständigkeit fallen 
Zusatz- bzw. Nachtragskredite bis CHF 1‘000‘000.00. 
 
 
F. Zusammenfassung, Schlussbemerkungen 
 
Termingerecht konnte das neue Schulhaus Schachenmatten 4 im August 2015 in Betrieb genom-
men werden. Der Neubau kann aus pädagogischer Sicht als wertvolles und gelungenes Werk be-
zeichnet werden. Mit der Realisation des Schulhauses Schachenmatten 4 konnten vier Klassen-
zimmer inkl. Gruppenräume, drei Kindergartenzimmer, ein Werkraum, ein Musikzimmer für die Mu-
sikschule, einen Mehrzweckraum (inkl. Küche), ein Lehrerzimmer sowie ein Büro für die Hauswar-
tung erstellt werden. 
 
Während jedoch in der Wettbewerbsphase alles rund lief, tauchten in der Bau- und Abschlusszeit 
verschiedene Probleme auf, die den Bau verteuerten und die Vorlage der Bauabrechnung verzö-
gerten (Planungsfehler, wenig engagierte Fachleute, personelle Wechsel und Schadenfälle). Trotz 
einiger Schwierigkeiten konnte jedoch der Bau mit weniger als 10 % Mehrkosten abgeschlossen 
werden. 
 
Vergabeerfolge und Vergabemisserfolge halten sich in etwa die Waage. Es konnten ähnlich viele 
Arbeiten günstiger und teurer gegenüber dem Kostenvoranschlag vergeben werden. Bedauerli-
cherweise wurden viele Vergabeerfolge durch nachträglich gestellte Regierechnungen wieder re-
lativiert. 
 
Die Altlastensanierung generierte erhebliche Minderkosten, da deutlich weniger Material als Son-
dermüll entsorgt werden musste. Markante Mehrkosten generierten jedoch die Holzschiebeläden. 
Da der Prototyp mehrmals nachgebessert und verstärkt werden musste, entstanden in den Positi-
onen Muster, Aufwand und Beschaffung hohe Kostenüberschreitungen. 
 
Auf alles, was nicht unbedingt notwendig war, wurde verzichtet. Ebenso wurde bei Zusatzbestel-
lungen höchste Zurückhaltung geübt. Die Summe der Einsparungen ist deshalb deutlich höher als 
die der Mehrbestellungen. 
 
Die Behebung der drei Schadenfälle (Nagelbohrung in den Öltank und die Lüftungsanlage des 
Schulhaus Schachenmatten 3, die Feuchtigkeit im UG Zimmer -1.14 des Neubaus und der Was-
serschaden in der Technikzentrale) generierte hohe personelle und finanzielle Ressourcen. Ein 

Bonstetten_Versammlung_Dez-2017.indd   29 02.11.17   16:20



30

grosser Teil dieser Kosten konnte durch Versicherungen abgedeckt werden. Trotzdem ist ein Rest-
betrag (wie z.B. Ersatz der Lüftung und Personalkosten) im Nachtragskredit enthalten. Dank des 
guten Schadenmanagements hält sich dieser jedoch in Grenzen. 
 
Aus all den genannten Gründen empfiehlt der Gemeinderat den Stimmberechtigten, die Bauab-
rechnung für den Neubau des Schulhauses Schachenmatten 4 und den Nachtragskredit von 
CHF 846‘175.20 zu genehmigen.  
 
 
 
 
 
 
 
Abschied Bereich Finanzen 
 

 
  

Bonstetten_Versammlung_Dez-2017.indd   30 02.11.17   16:20



31

ERKLÄRUNG UND ANTRAG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION ZUR ABRECH-

NUNG UND DES NACHTRAGSKREDITS NEUBAU SCHULHAUS SCHACHENMATTEN 4 

 

Organisation Politische Gemeinde Bonstetten 

Bauabrechnung Schulhaus Schachenmatten 4 

1. Antrag 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Abrechnung des 
Neubaus Schulhaus Schachenmatten 4 abzulehnen. 

 

Die Abrechnung weist folgende Grunddaten aus: 
Genehmigter Baukredit CHF 9'959'400.00 
Bauabrechnung CHF 10‘805‘575.20 
Kreditüberschreitung CHF 846‘175.20 

 

2. Finanztechnische Prüfung 

 Die RPK hat festgestellt, dass mit grossem Engagement der Schulpräsidentin und der Lei-
tung Bereich Finanzen der Gemeindeverwaltung die Bauabrechnung schliesslich abge-
schlossen und die Abweichungen zur Vorlage zusammengestellt werden konnten. 

 Die RPK hat die Bauabrechnung geprüft und keine Fehler festgestellt. Bei der Prüfung sind 
die Fragen durch die Verantwortlichen hinreichend beantwortet worden. 

3. Finanzpolitische Prüfung 

Während in der Weisung die Mehr- und Minderausgaben detailliert aufgelistet sind, gibt sie nicht 
genügend Auskunft darüber, was grundsätzlich falsch gelaufen ist, dass "Unvorhergesehenes, 
Ungenauigkeiten und Planungsfehler" im Umfang von 1.4 Millionen Franken entstehen konnten. 
Hier müssen organisatorische Mängel und nicht wahrgenommene Verantwortlichkeiten im Spiel 
sein, über welche die Weisung keine Auskunft gibt.  
Aus finanzpolitischer Sicht sind gegen die Bauabrechnung folgende Einwände zu machen: 

 Die Führung des Projektes durch das politisch verantwortliche Gremium (Baukommission) 
war mangelhaft, mitunter ein Grund für die hohe Kostenüberschreitung und das Unterbleiben 
eines rechtzeitigen Antrages für einen Nachtragskredit. 

 Der Mehraufwand durch behördliche Auflagen wäre bei einer besseren Planung mehrheitlich 
im Voraus erkennbar und somit budgetierbar gewesen. Mit einem Planungskredit im Umfang 
von 1.2 Millionen Franken sollte dies sicher möglich sein. 

 Die Fehleranalyse des Projektes ist zu oberflächlich und konzentriert sich im Wesentlichen 
auf die externen Berater.  

 Die sehr positive Bewertung des Projekts durch die Verantwortlichen kann in Anbetracht von 
Planungsfehlern, Ungenauigkeiten und Unvorhergesehenem in Millionenhöhe nicht geteilt 
werden. 
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4. Schlussfolgerung 

Die RPK ist der Ansicht, dass ohne eine gründliche Analyse der Mängel der Projektorganisation 
und der Verantwortlichkeiten keine hinreichenden Lehren gezogen werden können, um bei künfti-
gen, grossen Bauprojekten die Kosten in den Griff zu bekommen. Sie empfiehlt deshalb den 
Stimmberechtigten im Sinne eines Misstrauensvotums, die Vorlage abzulehnen. 
 
Bonstetten, 01.11.2017 
Für die Rechnungsprüfungskommission 
Der Präsident Der Aktuar 
 
 
Peter Ehrler  Ernst Hedinger 
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3. Antrag an die Gemeindeversammlung betreffend Genehmigung der Totalrevision der 
Statuten des Schulzweckverbandes Bezirk Affoltern  

 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung: 
 
1. Die Totalrevision der Vereinbarung zwischen den Schulgemeinden des Bezirkes Affoltern 

(Statuten) wird genehmigt. 
 
2. Diese tritt nach der Genehmigung durch die Verbandsgemeinden und den Regierungsrat per 

1. Januar 2019 in Kraft. 
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Antrag und Weisung der Verbandsschulpflege 

zuhanden der 

Gemeindeversammlungen 

betreffend 

Totalrevision der Statuten des Schulzweckverbandes Bezirk Affoltern 

__________________________________________________________________________ 

A. Antrag 

1. Die Totalrevision der Vereinbarung zwischen den Schulgemeinden des Bezirks Affoltern
(Statuten) wird genehmigt.

2. Sie tritt nach der Genehmigung durch die Verbandsgemeinden und den Regierungsrat per
1. Januar 2019 in Kraft.

B. Weisung 

Ausgangslage: 

Die heute gültige Version der Statuten des Schulzweckverbandes Bezirk Affoltern (SZV) da-
tiert vom 01.01.2009, mit letzten Änderungen vom 20.06.2013.  

Fristen: 

Mit der Inkraftsetzung des neuen Gemeindegesetzes auf den 01.01.2018 werden alle Zweck-
verbände verpflichtet, ihre Statuten einer Totalrevision zu unterziehen, die die neuen verän-
derten gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt. Die neuen Haushaltsvorschriften (HRM2) treten 
auf Beginn 2019 in Kraft. Dies ist auch der erstmögliche Termin für die Inkraftsetzung der 
neuen Statuten. Die Gemeinden haben dazu vier Jahre Zeit. Spätestens auf den 01.01.2022 
müssen die revidierten Statuten in Kraft treten.  

Der Schulzweckverband plant, die neuen Statuten auf den erstmöglichen Termin (01.01.2019) 
in Kraft zu setzen. Diese ehrgeizige Planung hat mehrere Vorteile, u.a. dass die Genehmigung 
durch die Gemeinden vor der Inkraftsetzung des neuen Gemeindegesetzes durch die Gemein-
deversammlungen erfolgen kann, da im Dezember 2017 noch das alte Gemeindegesetz in 
Kraft ist. Dies verursacht bedeutend weniger Kosten, im Vergleich zur ab 01.01.2018 vorge-
schriebenen Volksabstimmung.  
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Neue gesetzliche Vorgaben: 

Die wesentlichste Neuerung des neuen Gemeindegesetzes betrifft die Einführung eines eige-
nen Haushaltes mit Bilanz für Zweckverbände. Diese Vorschrift des Gemeindeamtes steht im 
Zusammenhang mit der Einführung der neuen Haushaltsvorschriften ein Jahr nach Inkrafttre-
ten des neuen Gemeindegesetzes. Im Zentrum steht dabei die Neubewertung des Verwal-
tungsvermögens. Die Statutenrevision muss zeitgleich mit der Einführung von HRM2 erfolgen. 
Der neue Kontenrahmen ist in jedem Fall für den Voranschlag 2019 verbindlich. Weitere Vor-
gaben sind die Festlegung der Finanzierungsquote für die Betriebskosten (mit dem Kosten-
verteiler des SZV ist dieser Punkt bereits erfüllt) sowie die ständige elektronische Zugänglich-
keit von Erlassen im Internet und das Antragsrecht der Gemeinden bei Urnenabstimmungen. 
Ebenfalls neu ist die Offenlegung von Interessenverbindungen für Behörde und Delegierte. 
Eine rückwirkende Inkraftsetzung der Statuten vor der Genehmigung durch den Regierungsrat 
ist nach neuem Gesetz nicht mehr möglich. Beim erstmaligen Erlass sowie bei grundlegenden 
Änderungen der Statuten ist Einstimmigkeit vorgeschrieben.  

Die meisten Neuerungen des neuen Gemeindegesetzes erweitern die Autonomie der Zweck-
verbände. Sie bieten die Chance, auf die Verhältnisse der Aufgabenerfüllung angepasste Lö-
sungen in Bezug auf ihre Organisation zu treffen. 

Die von den Verbandsgemeinden finanzierten Investitionen in den Schulzweckverband stan-
den unter dem alten Gemeindegesetz zwar im Eigentum des Zweckverbandes, mussten aber 
mangels eigener Bilanz in Form von Investitionsbeiträgen in der Gemeinderechnung (Lau-
fende Rechnung) verbucht werden. Mit der Einführung des eigenen Verbandshaushaltes sind 
die Investitionsbeiträge der Gemeinden auf den Zweckverband zu übertragen und in dessen 
Bilanz zu aktivieren. Sie bilden im Verbandshaushalt Verwaltungsvermögen. Im Gegenzug 
erhalten die Gemeinden Beteiligungen an diesem Verwaltungsvermögen (oder Darlehen). Es 
geht dabei ausschliesslich um diejenigen Investitionen, welche die Gemeinden seit der Ein-
führung von HRM1 im Jahr 1986 in den Schulzweckverband getätigt haben. Jeder Zweckver-
band entscheidet selber, ob er eine Aufwertung – ein so genanntes Restatement - des Ver-
waltungsvermögens durchführen soll.  

Den Zweckverbänden steht es frei, die bisher getätigten Investitionen in Beteiligungen oder 
Darlehen umzuwandeln. Wie die Umwandlung erfolgt, muss in den Statuten festgehalten wer-
den, ebenfalls, ob allfällige Darlehen verzinslich sind oder nicht. Die Beteiligungen müssen 
auch in den Buchhaltungen der Verbandsgemeinden als Verwaltungsvermögen aktiviert wer-
den.  
Führt ein Zweckverband die neuen Haushaltsvorschriften bereits auf den 01.01.2019 ein, hat 
dies den Vorteil, dass die Übertragung der Vermögenswerte in die Bilanz erfolgsneutral erfolgt. 
Es können keine Aufwertungsgewinne entstehen.  

Auswirkungen auf SZV und Gemeinden: 

Um die finanziellen Auswirkungen dieser komplexen Materie richtig einzuschätzen, hat der 
Schulzweckverband Bezirk Affoltern einen Finanzberater der Firma Swissplan beigezogen. 
Dieser hat anhand der Investitionsbeiträge aller Gemeinden in die Liegenschaft des Schulpsy-
chologischen Dienstes seit dem Kauf im Jahr 1989 den Restbuchwert nach linearer und de-
gressiver Abschreibungsmethode über die gesamte Dauer bis 2018 ermittelt. Gemäss seiner 
Berechnung resultiert nach linearer Abschreibung inklusive Dachstockausbau ein Restbuch-
wert von lediglich Fr. 262‘544. Aufgeteilt auf die 19 Schulgemeinden, ergibt sich ein für die 
einzelnen Gemeinden meist geringer Betrag, der nun in deren Bilanz ausgewiesen werden 
sollte.  In Anbetracht des Umstandes, dass bei den Verbandsgemeinden seit Jahren kein Rest-
wert verbucht ist, hat Swissplan empfohlen, die Investitionen erst ab Januar 2010 für die Akti-
vierung zu berücksichtigen. Da der Kauf der Liegenschaft und der Dachstockausbau in die Zeit 
vor diesem Datum fallen, wäre kein Restwert mehr zu buchen. Eine Aufwertung des Verwal-
tungsvermögens macht unter diesen Umständen keinen Sinn. Die neue Vorlage enthält daher 
unter Art. 55, Abs. 3, die Version ohne Aufwertung der Investitionsbeiträge. Dieses Vorgehen 
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ist rechtmässig und wurde vom Gemeindeamt akzeptiert. Mit der Genehmigung dieser Statu-
tenrevision stimmen Zweckverbände, die bisher über keinen eigenen Finanzhaushalt verfü-
gen,  gleichzeitig dem Verzicht auf eine Aufwertung der Investitionsbeiträge zu.  
Die Gemeinden sind nach der Einführung des eigenen Haushaltes an den Investitionen des 
Schulzweckverbandes beteiligt.  Die Beteiligungsquote wird jährlich festgelegt, und entspricht 
anteilsmässig dem Verteiler der Betriebsbeiträge (Kostenverteiler).  

Bei Austritt einer Schulgemeinde aus dem Schulzweckverband werden 50% der Investitions-
beiträge zurückbezahlt. Gemäss Swissplan soll die Hürde für einen Austritt nicht zu tief sein, 
da die verbleibenden Gemeinden höhere Verwaltungskosten tragen müssten. Im Falle einer 
Unterbilanz erfolgt keine Auszahlung. Die austretende Gemeinde haftet jedoch solidarisch für 
bereits eingegangene Verpflichtungen.   

Das Gemeindeamt hat im Rahmen einer Vorprüfung die neuen Statuten geprüft, welche am 
22. Juni 2017 der Delegiertenversammlung vorgelegt wurden.

Im Verlaufe der Debatte wurden zwei Änderungsanträge gutgeheissen, wobei sich eine Ände-
rung von Art. 16 als nicht rechtens erwiesen hat.  
Als unnötig wurden in Art. 30 Abs. 2 die Ziffern 4 und 5 betrachtet, welche Veräusserungen 
und Investitionen in das Finanzvermögen des Schulzweckverbandes betreffen. Da der Schul-
zweckverband über kein Finanzvermögen verfügt, wurde einem Antrag zugestimmt, diese bei-
den Ziffern aus der Vorlage zu entfernen. Dies hat zur Folge, dass Investitionen und die Ver-
äusserung von zukünftigem Finanzvermögen des Schulzweckverbandes – sollte der Zweck-
verband je dazu kommen – in die uneingeschränkte Kompetenz der Delegiertenversammlung 
fallen würden. In Art. 20, Ziff. 12 und 13 wurden demzufolge diesbezügliche finanzielle Ein-
schränkungen für die Delegiertenversammlung entfernt.  
Die Delegiertenversammlung hat die Vorlage nach engagierter Diskussion ohne Gegenstimme 
verabschiedet. 

Alle Verbandsgemeinden stimmen im Dezember an der Gemeindeversammlung über diese 
Vorlage ab. Dieser Termin ist zwingend einzuhalten. Gemäss neuem Gemeindegesetz ist Ein-
stimmigkeit vorgeschrieben. 

Schlussbemerkung 

Die revidierte Vorlage der Verbandsstatuten wurde im Rahmen der neuen gesetzlichen Grund-
lagen so ausgestaltet, dass soweit möglich, der Status quo auch unter dem neuen Gemeinde-
gesetz beibehalten werden kann.  

An der Sitzung vom 9. Februar 2017 hat die Verbandsschulpflege die neuen Statuten geneh-
migt. Am 22. Juni hat die Delegiertenversammlung das Geschäft verabschiedet.  

Die Verbandsschulpflege bittet die Stimmberechtigten, dieser Vorlage zuzustimmen. 

Affoltern a.A., 24. August 2017 
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Rechnungsprüfungskommission 

Sek_Abschied_ZV_Soz 

Antrag an die Gemeindeversammlung betreffend Schulzweckverband Bezirk Affol-
tern; Totalrevision der Statuten

Abschied der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission hat an ihrer Sitzung vom 04. Oktober 2017 den Antrag 
der Schulpflege bezüglich Totalrevision der Statuten des Schulzweckverband Bezirk Affol-
tern geprüft.

Abschied der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission stimmt dem Beschluss der Sekundarschulpflege zu. 

Bonstetten, 1 November 2017

Für die Rechnungsprüfungskommission 

Der Präsident Der Aktuar 

Peter Ehrler Ernst Hedinger 
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4. Antrag an die Gemeindeversammlung betreffend Genehmigung der Kommunalen Ge-
bührenverordnung der Politischen Gemeinde Bonstetten vom 1. Januar 2018 

 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung:  

1. Gestützt auf Art. 13 der Gemeindeordnung (GO) der Politischen Gemeinde Bonstetten vom 
1. Januar 2016 wird die Gebührenverordnung der Politischen Gemeinde Bonstetten (GebV) 
erlassen. 

2. Der Gemeinderat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
 
 
Weisung 
 
A u s g a n g s l a g e 
 
Gebühren sind öffentliche Abgaben. Sie müssen von den Privaten für bestimmte Leistungen der 
Verwaltung bezahlt werden und dürfen höchsten kostendeckend sein.  
 
Das Legalitätsprinzip verlangt, dass die Grundlagen der Gebührenerhebung von den Stimmbe-
rechtigten festgelegt werden. Das bedeutet, die gesetzliche Grundlage muss zumindest den Kreis 
der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der Abgabe und die Bemessungsgrundlage für die Abgabe 
festhalten. Nach den Bemessungsgrundlagen berechnet die Exekutive sodann die Höhen der Ge-
bühren im Einzelnen und hält sie in einem Gebührentarif fest. Ausserdem darf die Exekutive darin 
sogenannte Kanzlei- oder Verwaltungsgebühren direkt festlegen. Das sind Gebühren, die niedrig 
sind und für Routinehandlungen verlangt werden. Die rechtsanwendenden Stellen (z.B. die Bau-
bewilligungsbehörde) setzten die individuelle Gebühr letztlich für den Einzelfall fest.  
 
Für die Abfall-, Wasser-, Abwasser- und Kabelnetzgebühren haben die Stimmberechtigen der Ge-
meinde Bonstetten mit dem Erlass der Abfallverordnung, dem Wasserreglement, der Siedlungs-
entwässerungsverordnung und der Kabelnetzverordnung schon die entsprechenden gesetzlichen 
Grundlagen geschaffen. Diese bleiben unverändert in Kraft. Teilweise bestehen auch gesetzliche 
Grundlagen im übergeordneten Recht, auf die weiterhin abgestützt werden kann.  
 
Die übrigen Gebühren wurden bis heute gestützt auf die regierungsrätliche Verordnung über die 
Gebühren der Gemeindebehörden (VOGG) erhoben. Das heute gültige Gebührenreglement und 
weitere Tarifordnungen wurden durch den Gemeinderat (Exekutive) erlassen und müssen durch 
eine Verordnung der Gemeindeversammlung (Legislative) ersetzt werden. Mit der Totalrevision 
des Gemeindegesetzes wird zudem die VOGG per 1. Januar 2018 aufgehoben. Damit fehlt ab 
diesem Zeitpunkt für einen Teil der kommunalen Gebühren eine genügende Rechtsgrundlage. 
Nach Wegfall dieser Grundlage sind die Gemeinden gehalten, selbst Rechtsgrundlagen zu schaf-
fen, damit sie rechtsgültige Gebühren erheben dürfen. Die Gemeindeordnung sieht in Art. 13 vor, 
dass die Grundlagen der Gebührenerhebung durch die Gemeindeversammlung festgesetzt wer-
den.  
 
Die Gemeinden können den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der Abgabe und die 
Bemessungsgrundlage selbst festsetzen. Das Kostendeckungsprinzip setzt den oberen Rahmen 
für die Gebührenbemessung. Gewinne dürfen die Gemeinden durch das Erheben von Gebühren 
nicht erwirtschaften. Ausserdem muss bei der Bemessung der Gebühren das Äquivalenzprinzip 
beachtet werden. Das Äquivalenzprinzip konkretisiert das Verhältnismässigkeitsprinzip und das 
Willkürverbot (Art. 5 Abs. 2 sowie Art. 8 und Art. 9 BV) für den Bereich der Kausalabgaben. Es 
bestimmt, dass eine Gebühr nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zum objektiven Wert 
der Leistung stehen darf und sich in vernünftigen Grenzen halten muss. 
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Diese Grundlagen werden neu in der vorliegend zu beschliessenden Gebührenverordnung festge-
setzt. Die Gebührenverordnung ist in zwei Teile gegliedert, einen allgemeinen und einen speziellen 
Teil. Im allgemeinen Teil findet sich auch die Delegation an die Exekutive, die einzelnen Gebüh-
renhöhen, basierend auf den Vorgaben in der Verordnung, im Gebührentarif festzulegen. Im spe-
ziellen Teil finden sich Bestimmungen für Gebühren der einzelnen Verwaltungsbereiche. 
 
 
E r w ä g u n g e n 
 
Die vorliegende Gebührenverordnung ist eine neue gesetzliche Grundlage für die Gebühren für 
Verwaltungsleistungen der Gemeinde Bonstetten, welche auch bis anhin bezogen wurden. Die 
Gebühren entsprechen den genannten Prinzipien und können übernommen werden. Mit dem Er-
lass der Gebührenverordnung geht keine Gebührenerhöhung oder Gebührensenkung einher. Mit 
„Kann“-Formulierungen werden dem Gemeinderat Möglichkeiten eröffnet, zu einem späteren Zeit-
punkt auch Praxisänderungen vorzunehmen. Bei Praxisänderungen wird die Bevölkerung recht-
zeitig mittels amtlichen Publikationen und der Möglichkeit zur Ergreifung eines Rechtsmittels infor-
miert. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Änderungen geplant. Dies bedeutet: Es werden weiterhin 
in derselben Höhe und für dieselben Leistungen der Verwaltung Gebühren erhoben, wie bis anhin. 
Der Gemeinderat wird bei Annahme der Vorlage basierend darauf den Gebührentarif erlassen. 
 
 
Empfehlung des Gemeinderates 
 
Die Gebühreneinnahmen sind nebst den Steuereinnahmen für die Finanzierung von Leistungen 
für unsere Einwohnerinnen und Einwohnern unabdingbar. Mit der Einhaltung des Kostendeckungs-
prinzips, wie oben erwähnt, ist es der Gemeinde nicht gestattet, Gewinne zu erwirtschaften. Mit 
der vorliegenden Gebührenverordnung wird dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung die 
Grundlage für die Erhebung der Gebühren geschaffen. Aus all den genannten Gründen unterstützt 
der Gemeinderat den Erlass dieser neuen Gebührenverordnung und beantragt der Gemeindever-
sammlung die Genehmigung.  
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Rechnungsprüfungskommission 

PG_Abschied_GV 

Antrag an die Gemeindeversammlung betreffend Kommunale Gebührenverordnung 
der Politischen Gemeinde Bonstetten

Abschied der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission hat an ihrer Sitzung vom 04. Oktober 2017 auf Antrag 
des Gemeinderats die neue kommunale Gebührenverordnung der Politischen Gemeinde 
Bonstetten geprüft.

Abschied der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission stimmt dem Beschluss des Gemeinderates zu. 

Bonstetten, 1 November 2017

Für die Rechnungsprüfungskommission 

Der Präsident Der Aktuar 

Peter Ehrler Ernst Hedinger 
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